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Das autonome Zentrum in Polen

§ 21. Die Kahale und Waadim bis zum Jahre 176b

Die polnischen Wirrnisse wirkten in empfindlichster Weise auf
die jüdische Selbstverwaltungsorganisation zurück. Kahale und Ka-
halverbände mußten sich dem Regiment der Yielherrschaft und der

Willkür wohl oder übel anpassen. Die Eintreibung regulärer und
außerordentlicher Steuern, die Entsendung von „Schtadlanim“ nach

Warschau zwecks Vertretung der Gemeindeanliegen vor dem König
und den höchsten Reichsbehörden, der Kampf gegen die immer wie¬

der angezettelten Ritualmordprozesse und Judenhetzen, gegen die in
den oberen wie unteren Schichten überhand nehmende Willkür —

dies waren die Sorgen, die die Kahale und Waadim fast gänzlich in
Anspruch nahmen. Als ein an der Spitze der Gemeinde stehender Ver¬
waltungsrat war der Kahal nicht nur für die Gemeinde als Gesamt¬

heit, sondern auch für ihre einzelnen Mitglieder verantwortlich, da

das Prinzip der solidarischen Haftung (oben, § i 3 ) noch immer in
Kraft geblieben war. Die polnischen Behörden pflegten nämlich die

Kahalältesten sowohl für die Rückstände an Kopfsteuer wie! auch für
die Privatschulden der zahlungsunfähigen und flüchtig gewordenen
jüdischen Kaufleute persönlich haftbar zu machen. So war es nur
natürlich, daß der vom Kahal auf die einzelnen Gemeindemitglieder
ausgeübte Druck jenem Drucke proportional war, dem der Kahal
selbst von außen her ausgesetzt war. Alles unterlag seiner Kontrolle,
keine Privatangelegenheit war vor seiner Einmischung geschützt.
Ohne seine Genehmigung durfte kein bedeutenderes Handelsgeschäft,
kein irgendwie ins Gewicht fallender Pachtvertrag geschlossen wer¬

den. Steuerliche Versäumnisse wurden von ihm scharf geahndet. Da¬

neben mußte der Kahal gegen jene wohlhabenden Gemeindemitglie¬
der Maßnahmen ergreifen, die, von den ihnen geneigten Panen be¬

günstigt, sich vor der Steuerentrichtung drückten, und dadurch den
weniger bemittelten Steuerzahlern die den Atem raubende Last noch
unerträglicher machten. War doch diese Bürde auch sonst schon
kaum tragbar, da neben den Staatsabgaben besondere Steuern zu¬

gunsten der Gemeindeselbstverwaltung und der ihr übergeordneten
Zentralorgane erhoben wurden. Obendrein veranstaltete der Kahal
hin und wieder auch noch einmalige Kollekten zur Aufbringung
einer Kontribution oder zur Deckung der Unkosten, die mit der Ab¬
wehr irgendeiner eine ganze Gemeinde bedrohenden „Gsera“ — einer
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